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Verein Kulturella, 6490 Andermatt: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das 
Kindertheaterprojekt «Füür Lili» 
  

1. Erwägungen 

Der Verein Kulturella, Andermatt, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das Kin-
dertheaterprojekt «Füür Lili». Das Theater wird am 20. September 2025 im ThiK Theater im 
Kornhaus Baden uraufgeführt und geht anschliessend auf Tour. Geplant sind 24 Vorstellungen 
mit der Erstserie. Die Solothurner Theaterfachfrau Priska Praxmarer hat bei diesem Projekt eine 
Schlüsselrolle. Sie steht nicht nur auf der Bühne, sondern hat das Stück von Anfang an mitentwi-
ckelt. Als Proberaum dient der Kulturraum Takatuka in Däniken, wo das Stück im Herbst 2025 
öffentlich aufgeführt wird. Für das Stück spannen die beiden etablierten Theatergruppen «Die 
Nachbarn», Rupperswil und «Lowtech Magic», Aarau erstmals zusammen und bringen ihre je-
weiligen spezifischen Erfahrungen im Bereich von Kinder- und Jugendtheater ein, um gemein-
sam etwas Neues zu schaffen. Das Stück dauert ca. 50 Minuten und eignet sich sowohl für Fami-
lien und Einzelpersonen als auch für Kindergarten- und Unterstufenklassen, insbesondere 1. und 
2. Klasse. Zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs steht den Lehrkräften das von der 
Gruppe erarbeitete pädagogische Begleitmaterial zur Verfügung. Auf Wunsch des Veranstalters 
sind Stückeinführungen für Schulklassen oder Workshops für Kinder im Anschluss an die Vorstel-
lung möglich. Es ist ein Aufwand in der Höhe von Fr. 170'100.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Dem Verein Kulturella, Andermatt, wird an das Kindertheaterprojekt «Füür Lili» ein 
Produktionsbeitrag von Fr. 10'000.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt eines Nachweises 
über die Restfinanzierung und einer Rechnung mit Einzahlungsschein auf Antrag des 
Amts für Kultur und Sport zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83582) 
anzuweisen. 
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2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung können elektronisch 
eingereicht werden. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds cle/013833 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport 
Verein Kulturella, Ariane Russi, Bahnhofstrasse 5, 6490 Andermatt 


